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Ausnahmen von Verkehrsverboten in Umweltzonen 

A. Befreiung durch Verordnung: 

35. Verordnung zur Durchführung des BImSchG1  

(Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur 

Schadstoffbelastung- 35. BImSchV)2 

Von der Kennzeichnungspflicht in Umweltzonen sind gemäß der 35. BImSchV  

(Anhang 3) folgende Fahrzeuge ausgenommen: 

- mobile Maschinen und Geräte, 

- Arbeitsmaschinen, 

- Land- und forstwirtschaftliche Kraftfahrzeuge, 

- Zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge, 

- Krankenwagen, Arztwagen mit entsprechender Kennzeichnung „Arzt Not-

falleinsatz“ (gemäß § 52 Abs. 6 der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung), 

- Kraftfahrzeuge, mit denen Personen fahren oder gefahren werden, die 

außergewöhnlich gehbehindert, hilflos oder blind sind und dies durch die 

nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 – 3 der Schwerbehindertenausweisverordnung im 

Schwerbehindertenausweis eingetragenen Merkzeichen „aG“, H“ oder 

 “Bl“ nachweisen, 

- Fahrzeuge, für die Sonderrechte nach § 35 der Straßenverkehrsordnung 

in Anspruch genommen werden können, 

- Fahrzeuge nichtdeutscher Truppen von Nichtvertragsstaaten des  

Nordatlantikpaktes, die sich im Rahmen der militärischen Zusammenarbeit 

in Deutschland aufhalten, soweit sie für Fahrten aus dringenden  

militärischen Gründen genutzt werden, 

                                                 
1  Bundes- Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt  
 geändert durch Art. 1 G v. 26.11.2010 I 1728  
 
2 35. Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag 
 zur Schadstoffbelastung in der Fassung der 1. Verordnung zur Änderung vom 05.12.2007 ( BGBl. I S. 2793.) 
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- zivile Kraftfahrzeuge, die im Auftrag der Bundeswehr genutzt werden,  

soweit es sich um unaufschiebbare Fahrten zur Erfüllung hoheitlicher  

Aufgaben der Bundeswehr handelt. 

- Oldtimer (gemäß § 2 Nr.22 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung), die ein 

Kennzeichen nach § 9 Abs. 1 oder § 17 der Fahrzeug-

Zulassungsverordnung führen. 

B. Einheitliche Ausnahmeregelungen von Verkehrsverboten in 

Umweltzonen des Landes NRW3 

I. Befreiungen auf Antrag 

1 Ausnahmegenehmigungen in Fällen wirtschaftlicher und sozialer Härte 

Eine Ausnahme von einem in einer Umweltzone geltenden Verkehrsverbot kann ge-

währt werden, wenn die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Voraussetzungen 

kumulativ und mindestens eine der besonderen Voraussetzungen erfüllt sind. Die 

Dauer der Ausnahme ist auf das angemessene Maß zu beschränken und dem nach-

gewiesenen Bedarf anzupassen.  

1.1 Allgemeine Voraussetzungen 

1.1.1 Das Kraftfahrzeug wurde vor dem 1. Januar 2008 auf den Fahrzeughalter /das 

Unternehmen oder dessen Rechtsvorgänger zugelassen. 

1.1.2 Eine Nachrüstung des Fahrzeugs, mit der die für den Zugang zu einer Umweltzo-

ne erforderliche Schadstoffgruppe erreicht werden kann, ist technisch nicht mög-

lich. 

Durch die Bescheinigung eines amtlich anerkannten Sachverständigen einer Tech-

nischen Prüfstelle ist nachzuweisen, dass das Kraftfahrzeug nicht nachgerüstet 

werden kann. Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf die Bescheinigung nicht älter 

als ein Jahr sein. 

                                                 
3  Vgl. Erlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW vom 28.09.2011- 
Az.: V2.8001.7.10.7; zur Vermeidung von Regelungslücken in der Zeit bis zur Aufnahme der landeseinheitlichen Ausnahmerege-
lungen in bereits existierende Luftreinhaltepläne kann bereits vor Fortschreibung des jeweiligen Luftreinhalteplans von den 
landeseinheitlichen Ausnahmemöglichkeiten Gebrauch gemacht werden. 
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1.1.3 Dem Halter des Kraftfahrzeugs steht für den beantragten Fahrtzweck kein an-

deres auf ihn zugelassenes Kraftfahrzeug, das die Zugangsvoraussetzungen ei-

ner Umweltzone erfüllt, zur Verfügung. 

1.1.4 Eine Ersatzbeschaffung ist wirtschaftlich nicht zumutbar. 

Bei Privatpersonen wird die wirtschaftliche Zumutbarkeit einer Ersatzbeschaffung 

anhand der Pfändungsfreigrenzen aus dem Vollstreckungsrecht der ZPO4 beurteilt. 

Eine Ersatzbeschaffung gilt als nicht zumutbar, wenn das monatliche Netto-

Einkommen einer Privatperson unterhalb folgender Grenzen liegt: 

keine Unterhaltspflichten gegenüber anderen Personen:  1130,00 €, 

Unterhaltspflichten gegenüber einer weiteren Person:  560,00 €, 

Unterhaltspflichten gegenüber zwei weiteren Personen:  1820,00 €, 

Unterhaltspflichten gegenüber drei weiteren Personen:  2110,00 €, 

Unterhaltspflichten gegenüber vier weiteren Personen:  2480,00 €, 

Unterhaltspflichten gegenüber fünf weiteren Personen:  3020,00 €. 

Bei Gewerbetreibenden ist durch eine begründete Stellungnahme eines Steuer-

beraters zu belegen, dass die Ersatzbeschaffung eines für die Zufahrt zur Umwelt-

zone geeigneten Fahrzeugs zu einer Existenzgefährdung führen würde. 

1.2 Besondere Voraussetzungen für bestimmte Fahrtzwecke 

Liegen die allgemeinen Voraussetzungen (Nr. 1.1) vor, kann für folgende Fahrtzwe-

cke eine Ausnahme von Verkehrsverboten erteilt werden: 

1.2.1 Private/gewerbliche Fahrtzwecke 

1.2.1.1 Fahrten zum Erhalt und zur Reparatur von technischen Anlagen, zur Behe-

bung von Gebäudeschäden einschließlich der Beseitigung von Wasser-, Gas- 

und Elektroschäden, 

1.2.1.2 Fahrten für soziale und pflegerische Hilfsdienste, 

1.2.1.3 Fahrten für notwendige Krankenhaus- und Arztbesuche, 

1.2.1.4 Quell- und Zielfahrten von Reisebussen sowie  

                                                 
4  Zivilprozessordnung 
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1.2.1.5 Fahrten von Berufspendlern zu ihrer Arbeitsstätte, wenn zum Arbeitsbeginn 

oder zum Arbeitsende keine öffentlichen Verkehrsmittel verfügbar sind. 

1.2.2 Öffentliche Fahrtzwecke 

1.2.2.1 Fahrten zur Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern  

des Lebensmitteleinzelhandels, von Apotheken, Altenheimen, Kranken-häusern und 

ähnlichen Einrichtungen; von Wochen- und Sondermärkten sowie 

1.2.2.2 Fahrten für die Belieferung und Entsorgung von Baustellen, die Warenanliefe-

rung zu Produktionsbetrieben und Versand von Gütern aus der Produktion, inkl. 

Werkverkehr, wenn Alternativen nicht zur Verfügung stehen. 

1.3 Besondere Voraussetzungen aus sozialen oder kraftfahrzeug-

bezogenen Gründen 

Liegen die allgemeinen Voraussetzungen (Nr. 1.1) vor, kann beim Vorliegen mindes-

tens einer der nachfolgend aufgeführten Fallgruppen eine Ausnahme von Verkehrs-

verboten erteilt werden: 

1.3.1 Schwerbehinderte, die gehbehindert sind und dies durch das nach  

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 der Schwerbehindertenausweisverordnung im Schwerbehinderten-

ausweis eingetragene Merkzeichen „G“, nachweisen oder Personen, die über einen 

orangefarbenen Parkausweis für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen 

nach § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO verfügen und diesen mit sich führen, 

1.3.2 Sonderkraftfahrzeuge mit besonderer Geschäftsidee (z.B. historische Busse, die 

für Hochzeitsfahrten oder Stadtrundfahrten eingesetzt werden), 

1.3.3 Sonderkraftfahrzeuge mit hohen Anschaffungs- bzw. Umrüstkosten und ge-

ringen Fahrleistungen innerhalb der Umweltzone (Schwerlasttransporter, Zugma-

schinen von Schaustellern, als Arbeitsstätte genutzte Kraftfahrzeuge mit festen Auf-

/Einbauten, d.h. Kraftfahrzeugen, die auf Grund ihres speziellen Einsatzzweckes 

technische Besonderheiten aufweisen (z.B. Messwagen, Mediensonderfahrzeuge 

und Werkstattwagen von Handwerksbetrieben) sowie 

1.3.4 Besondere Härtefälle, etwa der Existenzgefährdung eines Gewerbetreibenden 

durch ein Verkehrsverbot. Solche Härtefälle sind durch eine begründete Stellung-

nahme eines Steuerberaters zu belegen.  
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2 Ausnahmeregelungen für Fuhrparke 

Mit der Fuhrparkregelung soll Unternehmen die Möglichkeit gegeben werden, ihren 

Fuhrpark schrittweise durch Nachrüstung oder Ersatzbeschaffung an die Kriterien der 

Umweltzone anzupassen. Sie gilt zusätzlich zu den Ausnahmeregelungen der Ziff. 1. 

Für Unternehmen mit zwei oder mehr Nutzfahrzeugen (Fahrzeuge der Klasse N) o-

der Reisebussen (Fahrzeuge der Klasse M2 und M3), die nicht im ÖPNV eingesetzt 

werden, werden auf Antrag befristete Ausnahmegenehmigungen für einzelne Nutz-

fahrzeuge/Reisebusse (außer Schadstoffgruppe 1) erteilt, wenn eine bestimmte An-

zahl der Nutzfahrzeuge/Reisebusse des Unternehmensfuhrparks die Kriterien zur 

Einfahrt in die Umweltzone erfüllt (Ausgleichs-Nutzfahrzeuge/Reisebusse - siehe Ta-

belle). Ausnahmen im Rahmen der Fuhrparkregelung können nur für Nutzfahrzeu-

ge/Reisebusse erteilt werden, die vor dem 01.01.2008 auf den Halter/das Unterneh-

men oder dessen Rechtsvorgänger zugelassen worden sind.  

Zeitraum 
Anzahl der Ausnahmen für Nutz-

fahrzeuge/Reisebusse 
(außer Schadstoffgruppe 1) 

Notwendige Anzahl Ausgleichs-
Nutzfahrzeuge/Reisebusse5 

bis 

31.12.2013 

 
1 

 
1 

bis 

31.12.2014 

 
1 

 
2 

bis 

31.12.2015 

 
1 

 
3 

 

Die Ausnahmegenehmigung ist auf ein Jahr befristet. Sie kann erneut beantragt 
werden. Sie kann bis maximal zum 31.12.2015 erteilt werden. 

 

3 Ausnahmeregelungen für Busse im ÖPNV 

Für Busse der Schadstoffgruppen 2 und 3, die im Linienverkehr nach §§ 42, 43 Per-

sonenbeförderungsgesetz (PBefG) oder im freigestellten Schülerverkehr eingesetzt 

werden, werden auf Antrag befristete Befreiungen von den Verkehrsverboten in Um-

                                                 
5  Nutzfahrzeuge oder Reisebusse, die in der Umweltzone fahren dürfen. 
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weltzonen erteilt. Dies gilt für Fahrzeuge, die vor dem 01.01.2008 (Schadstoffgruppe 

2) bzw. 01.01.2011 (Schadstoffgruppe 3) auf den Halter, das Unternehmen oder 

dessen Rechtsvorgänger zugelassen worden sind. Für Busse der Schadstoffgruppe 

1 werden keine Verkehrsverbotsbefreiungen erteilt.  

Die Befreiungen von den Verkehrsverboten in Umweltzonen sind für Busse der 

Schadstoffgruppe 2 bis zum 31.12.2012 und für Busse der Schadstoffgruppe 3 

bis zum 31.12.2015 befristet. Soweit es zur Abdeckung von Spitzenverkehrsleis-

tungen im Schülerverkehr oder bei Großveranstaltungen, zum Einsatz als Reserve-

fahrzeug, im Falle eines nur untergeordneten Leistungsanteils regionaler Linien oder 

bei Lage des Betriebshofes innerhalb einer Umweltzone erforderlich ist, können über 

diese Termine hinaus auf Antrag Verlängerungen der Verkehrsverbotsbefreiung 

um maximal zwei Jahre erteilt werden.  

 

4 Ausnahmeregelung für Wohnmobile 

Für Wohnmobile können für die Strecke vom Wohnort bis zur nächsten Auto-

bahnauffahrt auf Antrag Befreiungen von den Verkehrsverboten in Umweltzonen 

erteilt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

4.1 Das Wohnmobil wurde vor dem 1. Januar 2008 auf den Fahrzeughalter 

zugelassen. 

4.2 Eine Nachrüstung des Wohnmobils, mit der die für den Zugang zu einer 

Umweltzone erforderliche Schadstoffgruppe erreicht werden kann, ist tech-

nisch nicht möglich oder mit Kosten von mehr als 4.500,- Euro verbunden. 

Durch die Bescheinigung eines amtlich anerkannten Sachverständigen einer Techni-

schen Prüfstelle ist nachzuweisen, dass das Kraftfahrzeug nicht nachgerüstet werden 

kann. Zum Zeitpunkt der Antragstellung darf die Bescheinigung nicht älter als ein Jahr 

sein. 
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5 Ausnahmegenehmigungen, die von anderen Stellen erteilt worden sind 

5.1 Vereinfachter Nachweis im Genehmigungsverfahren 

Beantragt der Inhaber einer Ausnahmegenehmigung, die vor nicht mehr als 

zwei Jahren erteilt worden ist, nach Nr. 1.2 dieser Ausnahmeregelungen eine 

weitere Ausnahmegenehmigung nach Nr. 1.2 für eine andere Umweltzone, 

müssen die Genehmigungsvoraussetzungen der Nr. 1.1 nicht erneut geprüft 

werden.  

Zum Nachweis dieser Voraussetzungen reicht die bereits erteilte Ausnahme-

genehmigung aus.  

5.2 Gegenseitige Anerkennung 

Die örtlich zuständigen Behörden erkennen erteilte Ausnahmegenehmigungen 

nach Nr. 1.3 oder Nr. 2 dieser Ausnahmeregelungen gegenseitig an. Zum 

Nachweis muss die erteilte Ausnahmegenehmigung auf Nr. 1.3 oder Nr. 2 die-

ser Ausnahmeregelungen verweisen und sichtbar im Kraftfahrzeug mitgeführt 

werden.  

II.  Befreiungen von Amts wegen 

1. Neben den in Anhang 3 zur 35. BImSchV aufgeführten Maschinen, Geräten 

und Kraftfahrzeugen werden: 

� Pkw, Nutzfahrzeuge (Kraftfahrzeuge der Klasse N1, N2 und N3), Reisebusse 

und ausländische Fahrzeuge der Schadstoffgruppe 3 gemäß Anhang 2 Nr. 3 

Abs. a - h der 35. BImSchV, d.h. Abgasstufe Euro 3, für die technisch keine 

Nachrüstung möglich ist und die vor dem 01.01.2008 auf den Fahrzeughalter 

zugelassen wurden, 

� Fahrzeuge mit rotem Händlerkennzeichen (Beginn der Erkennungsnummer 

mit 06) und Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen (Beginn der Erkennungs-

nummer mit 04), sofern diese Fahrzeuge aufgrund ihrer Abgasstandards 

kennzeichnungsfähig wären, 

� Versuchs- und Erprobungsfahrzeuge nach § 70 Abs. 1a oder § 19 Abs. 6 der 

StVZO, und 
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� Fahrzeuge von Menschen mit beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder mit 

vergleichbaren Funktionsstörungen 

vom Verkehrsverbot in den Umweltzonen befreit.  

2. Um dem erforderlichen Ausweichverkehr von den nicht mit Verkehrsverboten 

belegten Autobahnen Rechnung zu tragen, werden in Anlehnung an die Rege-

lung in § 41 Abs. 2 Nr. 6 der StVO6 von den Verkehrsverboten die Fahrten 

ausgenommen, die auf ausgewiesenen Umleitungsstrecken  

(Zeichen 454, 455, 457 oder 460 oder über den sog. „Roten Punkt“ im Sinne 

des Erlasses des Ministeriums für Bauen und Verkehr III B 3 – 75-02/217 vom 

08. Februar 2006) durchgeführt werden, um besonderen Verkehrslagen 

Rechnung zu tragen. 

3. Die Befreiungen werden durch Allgemeinverfügungen der Straßenver-

kehrsbehörden der Umweltzonen im Plangebiet erteilt. 

C. Ausnahmeregelung für Bewohner und ansässiges Gewerbe 

der zum 01.01.2012 neu zur Umweltzone im Ruhrgebiet hinzu-

gekommenden Gebiete / für Bewohner und ansässiges  

Gewerbe der Umweltzone Dinslaken 

I. Umweltzone im Ruhrgebiet 
 
Kraftfahrzeuge können auf Antrag bis zum 30.06.2012 von einem Verkehrsverbot in 
der Umweltzone des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet befreit werden, wenn 
 
� deren Halterin oder Halter in einem der zum 01.01.2012 neu zu der Umweltzone 

hinzugekommenen Gebiete seinen Hauptwohnsitz hat („Bewohner-Ausnahme-
genehmigung“) oder 

 
� deren Halterin oder Halter in einem der zum 01.01.2012 neu zu der Umweltzone 

hinzugekommenen Gebiete den Geschäftssitz eines Gewerbebetriebes führt und 
das Kraftfahrzeug zum Betriebsvermögen gehört („Gewerbe-
Ausnahmegenehmigung“). 

 
                                                 
6
 In der Neufassung der StVO gemäß Nr. 30.1 der Anlage 2 (zu § 41 Abs. 1 StVO). 
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Für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung genügt der Nachweis über den Haupt-
wohnsitz bzw. den Geschäftssitz. Die Ausnahmegenehmigung ist gebührenpflichtig. 
Anstelle einer Bewohner-Ausnahmegenehmigung wird von den Kontrollkräften auch 
ein hinter der Windschutzscheibe des Kraftfahrzeugs ausgelegter gültiger Bewohner-
parkausweis akzeptiert. 
 
Die Bewohner-Ausnahmegenehmigung und die Gewerbe-Ausnahmegenehmigung 
können auf Antrag um bis zu weitere sechs Monate verlängert werden, wenn zum 
Austausch des Kraftfahrzeugs ein für die Umweltzone aktuell zugelassenes Neu- 
oder Gebrauchtfahrzeug verbindlich bestellt, aber noch nicht geliefert worden ist, so-
fern die Auslieferungsverzögerung nicht in den Verantwortungsbereich des Bestellers 
fällt. Gleiches gilt für die Nachrüstung des Kraftfahrzeugs mit einem zur Höherstufung 
in eine bessere Schadstoffklasse anerkannten Schadstoffminderungssystem. 
 
 

II. Umweltzone Dinslaken 

Kraftfahrzeuge können von einem Verkehrsverbot in der Umweltzone des Luftreinhal-
teplans auf Antrag bis zum 31.12.2011 befreit werden, wenn 

� deren Halterin oder Halter im Gebiet der Umweltzone den Hauptwohnsitz hat 
(„Bewohner-Ausnahmegenehmigung“) oder 

� deren Halterin oder Halter im Gebiet der Umweltzone den  
Geschäftssitz eines Gewerbebetriebes führt und das Kraftfahrzeug zum Betriebs-
vermögen gehört („Gewerbe-Ausnahmegenehmigung“). 

Für die Erteilung der Ausnahmegenehmigung genügt der Nachweis über den Haupt-
wohnsitz bzw. den Geschäftssitz. Die Ausnahmegenehmigung ist  
gebührenpflichtig. 

Die Bewohner-Ausnahmegenehmigung und die Gewerbe-Ausnahmegenehmigung 
können auf Antrag um bis zu weitere sechs Monate verlängert werden, wenn zum 
Austausch des Kraftfahrzeugs ein für die Umweltzone aktuell zugelassenes Neu- 
oder Gebrauchtfahrzeug verbindlich bestellt, aber noch nicht geliefert worden ist, so-
fern die Auslieferungsverzögerung nicht in den Verantwortungsbereich des Bestellers 
fällt. Gleiches gilt für die Nachrüstung des Kraftfahrzeugs mit einem zur Höherstufung 
in eine bessere Schadstoffklasse anerkannten Schadstoffminderungssystem. 
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D. Verfahrensbestimmungen 

I. Besondere Regelungen zur gegenseitigen Anerkennung von 

Ausnahmegenehmigungen im Ruhrgebiet (über Ziffer B.I.5.2 hin-

aus) 

 

Eine von der örtlich zuständigen Straßenverkehrsbehörde erteilte Ausnahme-
genehmigung erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der Umweltzone und ist nicht 
auf das Gebiet der örtlichen Zuständigkeit der Straßenverkehrsbehörde beschränkt. 
 
Die örtlich zuständigen Straßenverkehrsbehörden erkennen erteilte Ausnahmerege-
lungen gegenseitig an. Die Straßenverkehrsbehörden, in deren örtlichem Zuständig-
keitsbereich sich die Umweltzone befindet, regeln durch eine Allgemeinverfügung, 
dass Ausnahmegenehmigungen anderer Straßenverkehrsbehörden im Plangebiet für 
den in ihrer örtlichen Zuständigkeit liegenden Teil der Umweltzone gelten.  
 

II. Formanforderungen / Nachweis 
 
1. Individuell erteilte Ausnahmegenehmigungen sind mittels Dienstsiegel als solche 

amtlich kenntlich zu machen und bei Befahren der Umweltzone deutlich sichtbar 
hinter der Windschutzscheibe des Kraftfahrzeugs auszulegen. Um zu verhindern, 
dass aus den hierbei sichtbaren Textstellen der Grund für die Ausnahmegenehmi-
gung erkennbar und hierdurch möglicherweise von Außenstehenden diskriminie-
rende Schlüsse gezogen werden könnten, sind die Ausnahmegenehmigungen in 
neutraler Form, jedoch mit einem eindeutigem Merkmal (z.B. eine Registriernum-
mer, fortlaufende Nummer etc.) auszufertigen. Die Gründe für die Erteilung der 
Ausnahmegenehmigung sind lediglich in den amtlichen Akten niederzulegen. So-
weit eine Ausnahmegenehmigung lediglich für bestimmte Arten von Fahrten erteilt 
wurde, ist der Zweck der konkreten Fahrt im Einzelfall auf Verlangen durch den 
Fahrzeugführer nachzuweisen. 

 
2. Zu Ziffer B.II.1, 1. Spiegelstrich:  

Die Nichtnachrüstbarkeit mit einem handelsüblichen Partikelminderungssystem 
des Fahrzeugs der Schadstoffgruppe 3 (gelbe Plakette) zur Schadstoffgruppe 4 
(grüne Plakette) ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen einer 
Technischen Prüfstelle zu bestätigen. Der Nachweis ist bei jeder Fahrt in der Um-
weltzone mitzuführen und im ruhenden Verkehr sichtbar hinter der Windschutz-
scheibe auszulegen.  

 

 


